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Sınn und Grenzen VO Patientenverfügungen

Wohl eın Mensch sıch SCIN mMI1t dem eigenen Tod auseinander, doch rufen
LIECEUC medizıinısche und technische Möglichkeiten der Lebensverlängerung be]
vielen Menschen Ängste hervor, die S1€e veranlassen, Vorsorge für das Sterben oder
estimmte Krankheitssituationen tretffen. Tod un: Sterben können ımmer länger
hinausgezögert werden, Fälle künstlicher Ernährung und Lebenserhaltung nehmen
1n Krankenhäusern un:! Pflegeheimen rapıde Diesbezüglich werden 1m Hın-
blick auf das eıgene Sterben verstärkt Ängste VOT unerträglichen Schmerzen, VOT

dem Allein- un! Ausgeliefertsein SOWIE unwürdıgem Dahinvegetieren geäußert.
Um diesen Befürchtungen entgegenzuwiırken und e1in selbstbestimmtes Sterben
yarantıeren, haben eiıner Schätzung der deutschen Hospizstiftung zufolge bıs Zu

Jahr 2605 1n Deutschland bereıts eLwa sıeben Miıllionen Menschen eıne Patıenten-
verfügung erstellt 1n der Hoffnung auf Vermeidung VO  . Leid, unnötıger Belastung
der Angehörigen SOWIeE menschenunwürdiger Lebensverlängerung‘.

Allerdings o1bt viele Unsıicherheıiten un Fragen bezüglıch Patıentenver-
tügungen nıcht HN: 1mM medizinıschen Bereıch. Besonders altere Menschen stehen
eınerseılts VOT der Notwendigkeıt, Vorsorge tür das Ende iıhres Lebens treffen,
andererseıts sınd S1e aber durch die Juristische oder medizinısche Terminologıe
übertordert. Nıcht selten werden (nıcht nur) VO Senı0oren Besorgnisse geaußert,
da{fß S1e vorschnell ‚abgeschrieben“ un dıe Erhaltung ihres Lebens voreıiliıg auf-
gegeben werden könnte. Kirchliche Organısationen un:! Einrichtungen sınd hıer
gefordert, Auskunft geben, Lebenswert un: -wuürde gerade Ende des Lebens

betonen un VWerte vermitteln, die eın Sterben 1n Würde ermöglıchen. Dıies
oilt mehr, als die Kirchen selbst ıne „christliche Patientenverfügung” “ her-
ausgegeben haben

Inhalt un Grundlage VO Patientenverfügungen
ıme Patientenverfügung 1St ıne vorsorgliche schrittliche oder mündliche V\Willens-
erklärung, die Jjene Krankheitssituationen regeln soll, 1n denen sıch der Patıent nıcht
mehr selbst iußern Z habel Sıe ezieht sıch vornehmlich auf den Sterbeprozeliß un
schwere Krankheitszustände w1e€e Wachkoma oder Altersdemenz un oibt Auskuntt
darüber, welche medizıinıschen Ma{fnahmen in der jeweıligen Krankheitssituation
vewollt sınd oder unterlassen werden sollen. Bedürfnisse nach Schmerzlinderung
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un Sterbebegleitung HELE neben Forderungen ach Vermeidung oder Eınstellung
künstlicher Lebensverlängerung. Entsprechend regeln Patientenverfügungen den
Bereich passıver Sterbebegleitung W1€ der Schwerstkrankenpflege und können die
Pflicht des AÄArztes, Leben erhalten, aufheben, wobel passıve Sterbehilte einerseıts
das Unterlassen oder den Abbruch VO lebensverlängernden Ma{ißSsnahmen, anderer-
se1Its als iındırekte Sterbehiltfe die Inkaufnahme eines vorzeıtigen Todes auf rund
VO Nebenwirkungen schmerzlindernder Medikamente meınt.

Wiährend die aktıve Euthanasıe, die den Tod bewuft un! gezielt Z R Beispiıel
durch ıne todlıche Injektion herbeiführt, in Deutschland verboten iISt;, 1St passıve
Sterbehilte als Verzicht auf das Sterben hinauszögernde lebenserhaltende Ma{fß$-
nahmen rechtlich un: ethisch erlaubt. och welst der Katholische Erwachsenen-
Katechismus 1n seiınem 7zweıten Band „Leben AUS dem Glauben“ auf die ethische
Relevanz eıner weıteren Unterscheidung hın

„Allerdings wırd eın Verzicht auft Anwendung VO Mıiıtteln eiıner aktıven Euthanasıe,
WE sıch U1l 1ne schuldhafte Unterlassung andelt, 1ın der die Absıcht enthalten LSt, das
Leben vorzeıt1ıg beenden“

Patiıentenverfügungen oreiten auf dıe Grundlage jeglicher arztlichen Handlung
zurück, den „informed consent“ als ıntormierte un Kenntnıiıs des utzens un:
aller möglıchen Rısiıken gegebene Eiınwilligung des Patıenten eıner Behand-
lung. Diese Zustimmung wırd ber der Garantıepflicht des AÄrztes, Leben retten,
angesıiedelt. Im Fall eıner Bewußtlosigkeit oilt dies zudem für den vorab geäiußerten
oder mutma{fßlichen Willen. Entsprechend 1sSt iıne Patientenverfügung VO Arzt
grundsätzlıch beachten, aufßer lıegt Grund der Annahme eıner Willens-
aänderung VO  —$

Wıiıdersetzt sıch der Arzt dem Patientenwillen, annn strafrechtlich der KOrper-
verletzung bezichtigt un:! zivilrechtlich Schadensersatz verurteılt werden. Um
Verbindlichkeit beanspruchen können, sollten Patientenverfügungen orundsätz-
ıch „EISteNSs 1m Tustand voller Zurechnungsfähigkeit vertafßt werden; zweıtens
ohl informıiert, ohl überlegt und fre1i VO Zwängen; drittens ein Mindestmafß
innerer Konsıstenz erkennen lassen, da on dıie gewählten Präferenzen nıcht
eindeut1ig erschlossen werden können un:! viertens 1m Fall ihrer Anwendung die
ımmer noch aktuelle Auffassung des Betroffenen wıderspiegeln. Mıt diesen Voraus-
SCtZUI'IgCI'I sınd S1Ee als explizıter W  5  le des Patıenten anzusehen.“* Generell ann
INa  - CNM. E eindeutiger un:! sıtuatıonsgenauer der Patientenwille genannt wiırd,
desto mehr 1St ıhm der Arzt verpfilichtet. Za allgemeıne un unklare Aussagen mu{ß
der Arzt nıcht beachten, weshalb Konkretionen ber die Formen eıner Intensıiv-
therapıe, Reanımatıon, Schmerztherapıe, künstliche Beatmung und Ernährung,
Flüssigkeitszufuhr ebenso Ww1e€e über psychische un: spirıtuelle Wünsche hilfreich
siınd. 1ne Patientenverfügung ann sıch gleichermaßen ber- W1e€e
Untertherapıe aussprechen.
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Zur rechtlichen Sıtuation 1n Deutschland

Juristische Basıs VO Patientenverfügungen 1sSt das Recht jedes Menschen auf Selbst-
bestimmung, W1e 1n Art zugesichert wiırd. och wırken auf arztliche Ent-
scheidungen weıt mehr Faktoren eın als menschliches Wohl;, arztliches un: pflege-
risches Berufsethos mı1t den damıt verbundenen Pflichten un die Einbeziehung der
Angehörigen. Aufgrund VO Unsıicherheiten 1mM arztlichen un pflegerischen
Bereich hat die Bundesärztekammer 1in ıhren Handreichungen 1m Jahr 99%
Grundsätze für Arzte D: Sterbebegleitung un ZU Umgang mMI1t Patıentenver-
fügungen verfalßt, denen zufolge jeder Patıent eın Recht auf Selbstbestimmung hat,
selbst WEENN nıcht mehr 1n der Lage ISt seinen W  S  len selbständig Üußern. Der
Patıentenwille 1St prinzıpiell beachten, WE nıcht 1ne Änderung des Wıillens

1st>.
Gleiches besagen die Grundsätze der Bundesärztekammer ZU arztlichen Sterbe-

begleitung VO 2004, dıie Patientenverfügungen als ındend für den Arzt erachten,
insbesondere WE dıe tatsächliche Sıtuation MI1t dem geaäußerten Wıllen weıtge-
hend übereinstimmt®. Darüber hinaus werden künstliıche Nahrungs- un Flüss1ıg-
keitszufuhr AUS dem Katalog der Basısmaf$nahmen herausgenornmen, können also
unterlassen werden, WenNnn dies Wille des Patıenten ISt; lediglich das Stillen des
subjektiven Empfindens VO Hunger un Durst beispielsweise durch vetraänkte
Wattestäbchen für dıe Mundpflege bleibt unauthebbar. Im Fall schwerster zere-

braler Schädigungen un anhaltender Bewulßitlosigkeit erachten beide Erklärungen
lebenserhaltende Ma{fßnahmen yrundsätzlıch als geboten.

Diese Anweısungen der Bundesärztekammer Orlentlieren sıch Entscheidungen
des Bundesgerichtshofs. Ihre Basıs 1St W1e bereıts erwähnt das Recht auf Selbst-
bestimmung als Grundlage der Patiıentenrechte 1n Deutschland, die für alle mediz1-
nıschen Eıngriffe un: Maf$nahmen die Einwilligung des Patıenten VOraussetzen

Entsprechend hat der Bundesgerichtshof 994 1m SOgeENANNLEN Kemptener Urteil
testgestellt, da Sterbehilfe als Abbruch einer lebenserhaltenden arztlichen Behand-
lung 1m Einzeltall selbst dann zulässıg 1ISt, Wenn sıch den Fall elınes unheilbar
erkrankten, nıcht mehr entscheidungsfähigen Patıenten 1mM Vorteld des Sterbe-
PFOZCSSCS handelt. Ausschlaggebend 1St der mutma{ilıiche Wılle des Patıenten/. In
gleicher Weıse hat der Bundesgerichtshof 1n se1ner zuletzt CrSANSCHCHN Entschei-
dung 1mM März 2003 bestimmt, lebenserhaltende oder -verlängernde Mafßnahmen
unterlassen, WE dies Ausdruck des Wıllens des Patıenten 1st®.

Beide Urteile unterstutzen 1mM Bereich der Rechtsprechung eindeut1g 1ne Stäar-
kung des Patientenwillens, 1mM Rahmen der Gesetzgebung esteht allerdings noch
Uneinigkeit über dessen Reichweıite un Verpflichtung, W as sıch als Kontroverse
zwischen einem Gesetzentwurftf der Regierung un dem Urteil der Enquetekom-
mı1ssıon ‚Ethik und Recht der modernen Medizin“ manıtestierrt. So sıeht der (36-
setzentwurt VO November 2004 1n Anlehnung die Urteile des Bundesgerichts-

413



Moniıka Hoffmann

hofs eıne gesetzlıche Verankerung der Patientenverfügung 1m Betreuungsrecht des
Bürgerlichen Gesetzbuchs anhand e1ines 1ICUu einzufügenden Paragraphen VOöL;
der 1mM Fall VO Einwilligungsunfähigkeit oreıft un keine Befristung, besondere
orm oder Beschränkung aut ein konkretes Krankheitsstadıum verlangt?. Der 1n e1-
HET Vertügung geäufßerte Patientenwille 1St grundsätzlıch durchsetz- un! erfüllbar,
W 4As anhand vertahrensrechtlicher Regelungen gewaäahrleistet se1ın soll

Darüber hınaus soll testgelegt werden, welche Entscheidungen eın Einschalten
des Vormundschaftsgerichts ertordern. Entsprechend benötigt eiIn Betreuer LLUT

eiıne vormundschaftliche Genehmigung, WEeNn Gesundheıit oder Leben der be-
reuten Person gefährdet sınd oder keiner mi1t dem Arzt übereinstimmenden
Meınung ber den mutma{fßlichen Wıillen des Patıenten kommt. Eın VO Patıenten
selbst bestimmter Bevollmächtigter benötigt generell keine Genehmigung, doch
ann jeder Dritte das Vormundschaftsgericht 1ın Kontliktfällen einschalten. Der
Gesetzentwurt lehnt ausdrücklich aktıve Sterbehilfe ab

In Abgrenzung TAUE Gesetzesentwurt rat die Enquetekommıissıon, 1Ur ırrever-
sıble un:! medizınıscher Behandlung Z 'Iod führende Leiden 1m Rahmen
VO Patientenverfügungen zuzulassen!®. Ausgenommen werden Fälle anhaltender
Bewußtlosigkeıit w1e€e Wachkoma, ırreversıbler Bewuftseinsverlust oder schwerste
zerebrale Schädigungen, die eıner Abhängigkeıt VO Maschinen und künstlicher
Ernährung tühren können un: ın eiınem Gro(fßteil der VO Patıenten erstellten Ver-
tügungen ausdrücklich genannt werden. Di1e Enquetekommıissıon erkennt die
Problematık, da{fß diese Patıenten durchaus 1n geringem Umfang Kommuniıkatıions-
tahıgkeıt un! Bewulfitsein zeıgen können un: nıcht wen1g Fälle bekannt sınd, 1n
denen Patıenten AUS diesen Zuständen wıeder „aufwachten“ un: 1n der Lage sınd,
eın normales Leben führen, oder 7zumındest durch therapeutische Erfolge Fähig-
keıten W1e€e Artıkulation und Kommunikation wıedergewonnen haben

Die rage, W alnlll 1ne Prognose mI1t Sicherheit als aussıichtslos oilt, 1St in vielen
Fällen nıcht eindeut1ig beantworten, sondern 1LLUT individuell un der konkreten
Sıtuation entsprechend einschätzbar. Hıer möchte die Enquetekommıissıon der
Möglichkeıt der Wiedererlangung e1ınes besseren Gesundheitszustands bıs hın ZUE

neuerlichen Selbstbestimmung den Vorrang einräumen un: dementsprechend at1-
entenverfügungen weitgehend auf den Sterbeprozeiß beschränken, W 45 bedeutet,
dafß der Arzt be1 Koma oder Bewußtlosigkeıit den mutmadfilichen Wıllen des
Patıenten eın 1im Sınn der Prognose handeln mufß, da eben keine unmiıttelbare
Wiıllensäufßerung möglich ist 11 Ma{fßnahmen der Basısversorgung dürten keinestalls
unterlassen werden. Des weıteren bedart jeder Vertreter des Patıenten egal ob Be-
treuer oder Bevollmächtigter einer vormundschaftsgerichtlichen Genehmigung,

einen Behandlungsabbruch durchzusetzen.
Die Dıvergenzen 7zwischen Gesetzentwurf un:! Kommuissıon werden derzeıt 1N-

tenNs1Iv diskutiert, besonders „  as die Reichweite der Patientenverfügung anbelangt.
Soll 1ne Patientenverfügung 1Ur angewandt werden dürten ZANT: Therapıemodifika-
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t10N während der Sterbephase VO dieser Sıtuation geht die Christliche Patiıenten-
verfügung der evangelischen un: katholischen Kırche 1n Deutschland AaUus oder
auch ZAAT: T’herapıemodifikation be] Patıenten, die sıch och nıcht ın der Sterbephase
befinden, bel denen aber das Grundleiden ırreversıbel 1st un: medizıinıscher
Behandlung ach arztlicher FErkenntnis ZU Tod tühren wırd das 1St die Posıtion
der Mehrheit der Enquete-Kommissıon oder auch 1n darüber hinausgehenden
Fällen, SOWelt dıe Patientenverfügung diese Fälle vorsieht (also keıine Reichweiten-
begrenzung) das 1st die Posıtion des Gesetzentwurtes.“ Hauptstreitpunkt E ob
das allem arztlichen Handeln vorausgehende Selbstbestimmungsrecht des Men-
schen gleichermaisen den zeıitlich un S1tUatıv abweichenden schriftlich oder muünd-
ıch geaäußerten Wıllen umtaft. Grundsätzlıich 1St dies rechtlich W1€ ethisch be-
jahen, doch sınd ür 1ne€e ditfferenzierte Aussage 1n ethischer Hınsıcht weıt mehr
Faktoren als eINZIS das Selbstbestimmungsrecht beachten.

Manıpulatıon des Sterbens?

In eıner Gesellschaft, dıe den Tod immer weıter 1Ns Abseits drangen versucht,
bietet sıch durch die derzeıtige Diskussion ber Patientenverfügungen die Chance,
'Tod und Sterben wıeder 146  = 1NSs Bewulfstsein rücken. och droht gleichermaßen
die Gefahr, da{fß Patientenverfügungen einem Miıttel werden, Sterben lediglich
verkürzen, manıpulıeren und letztlich weıter A4US dem Leben verdrängen wollen.
Patientenverfügungen können die teststellbare Tendenz 1n der gesellschattlıchen
Eıinstellung intensıvıeren, den 'Tod möglichst weıt VO sıch 1n Krankenhäuser
un: Pflegeheime schieben, Beerdigungen lım) aller Stille“ mı1t Abstand VO

Beileidsbezeugungen den Gräbern. Der 'Tod soll weıtestgehend machbar un
planbar werden, einfach, schnell un unkomplizıert w1€ möglıch.

Idies kann eın Bewufstsein 1n der Gesellschaft tördern, die 1n den Verfügungen
genannten Krankheitsbilder automatisch als „lebensunwert“ abzustempeln un!
z1alen Druck heraufbeschwören, Patientenverfügungen entsprechend vertassen.
Hıerzu tragen manchmal die eiıgenen Kınder oder Verwandten bei, iındem S1Ee ıhre
Angehörıgen drängen, Vertfügungen für ıhr Ableben treffen. Altere Menschen
aufßern bısweılen, da{fß S1e sıch eiıner Patientenverfügung verpflichtet tühlen, da
S1e ihren Familienmitgliedern möglichst wen1g ZUr ast tallen wollen. Bedenken
un!: Ängste werden verdrängt, dem Wohl der Kinder und den soz1alen Erwar-
tungen entsprechen. Miıttlerweile mu{ INan explizit darauf hınweısen un
stOfSt auf Erleichterung darüber, da{fß der ewulfte Verzicht auf das Erstellen eiıner
Patientenverfügung SOWI1Ee der ausdrückliche Wunsch ach lebenserhaltenden Ma{fß-
nahmen ethisch un moralısch gerechtfertigt sind. Es dartf nıcht weıt kommen,
da{fß InNan zukünftig für den Wunsch nach Lebenserhaltung Rechenschaft ablegen
mu{
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Patiıentenverfügungen erwachsen nıcht immer AaUS längeren intensiven Überle-
SUNSCIL, sondern entstehen manchmal unselbständig un ungenügend intormiert.
Juristische un: medizınısche Terminologie erschwert häufig zusätzlıch, bewufßt
un! überzeugt entscheıiden. In Altenheimen, aber auch 1mM häuslichen Umtfteld
wollen altere Menschen haufıg Arzte un Pflegepersonal durch intens1iveres ach-
Iragen nıcht unnötıg aufthalten oder belasten, W a4as durch deren CHNSC zeıtliche VOts
gaben VOT allem im Pflegebereich zusätzlıch verstärkt wiırd. Gerade 1er 1St ine
intens1ıve (arztlıche) Begleitung VO  = Nöoten, VO Wohl des Patıenten, S@e1-
Ne  e} Werten un Sınnvorstellungen.

Unterschwellig können auch dıe Inhalte VO Patientenvertügungen manıpulatıv
wiırken. SO verwenden ottmals die VO Jurıisten vertaßten Verfügungen W1€e dıe des
Bayerischen Staatsmıinısteriums der Justiz ® Formulare, 1ın denen Jjene Krankheits-
bilder anzukreuzen sınd, be] denen Sterbehilfe gewünscht wiırd. Solche Formulare
können Lr verleıten, unbedacht Vorgaben übernehmen. Der christlichen DPa-
tientenverfügung wırd demgegenüber vorgeworfen, und damıt Jur1-
stisch wen12g bıindende Angaben machen. Viele Menschen fühlen sıch 1er
überfordert, selbständig klare un eindeutıige Aussagen tormulieren L 1ne freıe
un:! unabhängige „selbstbestimmte“ Entscheidung für oder Sterbehilte
scheıint kaum realıstisch, sondern geschieht 1in Abhängigkeıit VO Umgebung
un Gesellschaft WwW1e€e VO Inhalten 1n Patientenverfügungen. Entsprechend sollten
die Verfügungen ımmer aut die Möglıchkeit hinweısen, JELLC Behandlungen 11C11-

NECN, die 89  m ausdrücklich wünscht, oder eınen Behandlungsabbruch abzulehnen.
Leider 1STt dıe öffentliche Diskussion un! Information ber Patıentenverfügungen
häufig einselt1g aut das Unterlassen VO Handlungen un den notwendigen Wunsch
ach Sterbehilte ausgerichtet. 1ne derart einseıt1ıge Orıentierung annn letztlich -
Sar eıner inhaltlichen Verschiebung VO  — passıver Sterbehilfe hın ZANT: Euthanasıe den
Weg bahnen.

Natürlich sollen 1er nıcht die posıtıven Errungenschaften un:! Vorteile VO Pa-
tıentenverfügungen geleugnet oder herabgewürdigt werden, Sterben ın Würde
ermöglıchen, Le1id verkürzen un:! dem Wıllen des Patıenten entsprechen,
doch 1St Aufklärung auft vielen Ebenen notwendig. Urteile un! Stellungnahmen V}

Seıten der Kıiırche un! ihrer Vertreter können 1er Hıltestellung leisten, gelten als
moralisch kompetent un:! verläfßlich. Kıirchliche Mitarbeiter sınd gefordert, dıe
Fragen der Menschen intormiert un: ethisch fundiert beantworten können.

Grenzen selbstbestimmten Sterbens

Weder der Gesellschaft noch ırgendeinem Menschen steht Z das Leben e1ines
anderen Menschen als „nıcht lebenswert“ qualifizieren. Bezüglıch des eıgenen
Lebens 1st der Mensch beim Erstellen eiıner Patiıentenverfügung allerdings U
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dazu CZWUNBCNH. Werte un! Ma(stäbe eınes SAUE Zeıtpunkt der Anfertigung der
Verfügung meıst gesunden und leistungsbewußten Lebensstils lıegen Entscheidun-
SCH über Krankheit un Sterben zugrunde un mussen nıcht notwendigerweise
dem tatsächlichen Wunsch oder Empfinden 1n der konkreten Krankheitssituation
entsprechen. Krankheit un: Leid sınd nıemals vorab un: VO  =) außen einschätz- oder
al beurteıilbar. Entsprechend können un dürfen selbst Arzte keinen Katalog auf-
stellen, ab welchem Krankheitsstadıiıum eın Leben och oder nıcht mehr lebenswert
se1 Wiären Wert un:! Wuürde des menschlichen Lebens nıcht mehr auf das Leben A1ll

sıch bezogen, würde ıne Grenze allen, die nıcht 1m Ermessen des Menschen liegt
Leid, Krankheıit un: Tod sınd Teil jedes menschlichen Lebens. AES 1St höchste

Zeıt, unls wıeder bewulßt werden, da{fß eın eINZISES menschliches Leben seinen
Wert un se1ıne Wuürde verlieren kann, W1€e elend und scheinbar nutzlos CS auch se1n
a  mag (25) Vielmehr gebietet die Würde des Menschen besonders dıe Achtung VOI

dem kranken, leiıdenden un sterbenden Menschen un dessen Willen. Jeder
Mensch hat Anspruch auf menschenwürdiges Sterben, weshalb der Sterbeprozeiß
weder unnötig verlängert och aut die Anwendung schmerzstillender Miıttel un
Inkaufnahme eventueller Nebenwirkungen W1€e eiıner Beschleunigung des Sterbens
verzichtet werden mu{fß (10% Die Anerkennung der Wüuürde des Sterbenden
schliefßt e1n, da{fß ”  all des anderen Weıse, sterben wollen, selbst dann achtet,
WE 1111l sıch se1n Vorgehen nıcht bıllıgt.Sinn und Grenzen von Patientenverfügungen  dazu gezwungen. Werte und Maßstäbe eines zum Zeitpunkt der Anfertigung der  Verfügung meist gesunden und leistungsbewußten Lebensstils liegen Entscheidun-  gen über Krankheit und Sterben zugrunde und müssen nicht notwendigerweise  dem tatsächlichen Wunsch oder Empfinden in der konkreten Krankheitssituation  entsprechen. Krankheit und Leid sind niemals vorab und von außen einschätz- oder  gar beurteilbar. Entsprechend können und dürfen selbst Ärzte keinen Katalog auf-  stellen, ab welchem Krankheitsstadium ein Leben noch oder nicht mehr lebenswert  sei. Wären Wert und Würde des menschlichen Lebens nicht mehr auf das Leben an  sich bezogen, würde eine Grenze fallen, die nicht im Ermessen des Menschen liegt.  Leid, Krankheit und Tod sind Teil jedes menschlichen Lebens. „Es ist höchste  Zeit, uns wıeder bewußt zu werden, daß kein einziges menschliches Leben seinen  Wert und seine Würde verlieren kann, wie elend und scheinbar nutzlos es auch sein  mag“ (25). Vielmehr gebietet die Würde des Menschen besonders die Achtung vor  dem kranken, leidenden und sterbenden Menschen — und dessen Willen. Jeder  Mensch hat Anspruch auf menschenwürdiges Sterben, weshalb der Sterbeprozeß  weder unnötig verlängert noch auf die Anwendung schmerzstillender Mittel unter  Inkaufnahme eventueller Nebenwirkungen wie einer Beschleunigung des Sterbens  verzichtet werden muß (10f.). Die Anerkennung der Würde des Sterbenden  schließt ein, daß „man des anderen Weise, sterben zu wollen, selbst dann achtet,  wenn man an sich sein Vorgehen nicht billigt. ... Nicht jedoch folgt daraus, daß  jegliches Ansinnen eines Sterbenden an andere, etwa an einen Arzt, von diesen zu  befolgen wäre“ (17).  Aktive Euthanasie, die rechtlich verboten ist, und medizinisch assistierter Suizid,  der zwar straffrei doch (standes-) ethisch abzulehnen ist, dürfen niemals von an-  deren abverlangt werden (26). Art. 2 GG kann das Recht auf freie Entfaltung der  Persönlichkeit nur soweit zugestehen, als weder die Rechtsordnung noch das  Sittengesetz oder die Rechte anderer verletzt werden. Aktive Euthanasiıe würde  dem Arzt die Tötung eines anderen Menschen ungeachtet seines Standesethos wie  seines Gewissens zumuten — kein Mensch hat dieses Recht über einen anderen  (12f.). Eine Freigabe aktiver Euthanasie würde das Berufs- und Selbstverständnis  von Ärzten als Anwälten für das Leben wie das Verhältnis von Arzt und Patient  radikal verändern (14). Doch auch im Umfeld legitimer passiver Sterbehilfe muß  dem Arzt jederzeit eine Behandlungsabgabe unter Berufung auf einen Gewissens-  konflikt zugestanden werden. Ärzte sind nicht nur rein ausführende Vertragspart-  ner, sondern Kommunikationspartner — ihrem Gewissen und Berufsethos ver-  pflichtet:  „Es ist für die zukünftige Entwicklung des Arztbildes in unserer Gesellschaft von folgen-  reicher Bedeutung, ob die Bindung ärztlichen Handelns an die Willensbestimmung des Pati-  enten als eine notwendige und unerläßliche, aber allein noch nicht hinreichende Bedingung  angesehen wird, oder ob das Autonomieprinzip als einziger Legitimationsmaßstab ärztlichen  Handelns gelten soll. Im einen Fall tritt der Respekt vor der Willensbestimmung des kranken  417Nıcht jedoch tolgt daraus, da{flß
jegliches Ansınnen eines Sterbenden andere, eiınen Ärzt, VO diesen
befolgen ware“ 17

Aktive Euthanasıe, dıe rechtlich verboten ISt; un medizinısch assıstlerter Su1z1ıd,
der WAaTr straffreı doch (standes-) ethıisch abzulehnen ist dürfen nıemals VO  =

deren abverlangt werden 26) Art ann das Recht auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit 1LLULI SOWeIlt zugestehen, als weder die Rechtsordnung och das
Sıttengesetz oder die Rechte anderer verletzt werden. Aktive Euthanasıie würde
dem Arzt die Tötung e1INes anderen Menschen ungeachtet se1nes Standesethos W1e€e
se1nes (Gew1ssens ZUMUtFtCN eın Mensch hat dieses Recht ber einen anderen

i1ıne Freigabe aktiver FEuthanasıe würde das Berufs- un: Selbstverständnıis
VO  — ÄI'Zt€I'I als Anwälten für das Leben W1€ das Verhältnis VO Arzt un! Patıent
radıkal veraändern 14) och auch 1mM Umtfteld legıtımer passıver Sterbehilfe mu{
dem Arzt jederzeıt 1ne Behandlungsabgabe Berutung auf einen (zSew1ssens-
konflikt zugestanden werden. Ärzte siınd nıcht 1L1UT eın austührende Vertragspart-
NCI, sondern Kommunikationspartner ıhrem (GGew1lssen un Berutsethos V:GT=

pflichtet:
A 1St fur die zukünftige Entwicklung des Arztbildes 1n HISI Gesellschaft VO tolgen-

reicher Bedeutung, ob die Bındung arztlichen Handelns die Willensbestimmung des Patı-
als eıne notwendıge und unerläfßliche, aber allein noch nıcht hinreichende Bedingung

angesehen wırd, der ob das Autonomıieprinzıp als einzıger Legitimationsmafßsstab arztlichen
Handelns gelten oll Im einen Fall trıtt der Respekt VOL der Wıllensbestimmung des ranken
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Menschen In einer spannungsreichen, oftmals auch konflikthaften Gleichrangigkeit den
klassıschen arztlichen Handlungsprinzıipien der salus aegrotı und des nıl OCceTE 74} Seıte, 1mM
anderen Fall werden diese C)ia der Selbstbestimmung des Patıenten verdrängt, da{fß die
Arzt-Patient-Beziehung eıner Art Geschättsbeziehung wırd, iın welcher der Arzt auf
Wunsch se1nes Vertragspartners medizinısche Dienstleistungen erbringt.“ 15

Dem Autonomieprinzı1p trItt das Koordinationsmodell mı1t eigenständıgem Spiel-
AUTI1l arztlicher Verantwortung gegenüber, dem zufolge selbst der sterbende Patıient
der „Rücksichtnahme aut den gesellschaftlıchen Auftrag“ un: die „berufsethische
Selbstdefinition des Arztes“ verpflichtet ist 16

Passıve Sterbehiltfe als „Sterben-Lassen“

Spannungen zwischen Berufs-) Ethos und Patientenwillen können besonders 1in
den strıttıgen Bereichen VO Wachkoma, Bewuftseinsverlust oder zerebralen Schä-
digungen Tage CUrELeN die auch haufıg 1n Patientenverfügungen thematisıert WET=

den Dies zeıgte dıe nıcht L1UT 1n den WSA heftig umstrıttene Entscheidung das
Einstellen der künstlichen Ernährung der Wachkoma-Patientin Terrı1 Schiavo. Kann
1n solchen un! Ühnlichen Fällen VO passıver Sterbehilte als Hıiılte 1mM Sterbeprozeiß
1mM eigentlichen Sınn gesprochen werden? ach gangıger Meınung befinden sıch
diese Patiıenten nıcht 1m Sterbeprozeiß siıch. Wırd passıve Sterbehilte unzulässıg
ausgeweıtet, esteht als ‚schuldhafte Unterlassung“ VO Hıltfeleistung die Getahr
e1nes Übergangs aktıver Euthanasıe, W1€ der Katholische Erwachsenen-
Katechismus bedenken oibt In dieselbe Rıchtung außerte sıch apst Johannes
Paul I8l bezüglıch Kranker 1mM vegetatıven Zustand, in deren Fällen der Tod durch
Eınstellung der Nahrungs- un: Flüssigkeitszufuhr „ Ende WE bewuft
un absıichtlich herbeigeführt wırd ZANT: tatsächlichen realen Euthanasıe durch
Unterlassung“ wiırd 1

Aktıve Sterbehilte als Tötung eınes Menschen 1st uneingeschränkt abzulehnen:

„Der Mensch hat keıin derartıges Verfügungsrecht über se1ın Leben Siıcherlich hat An-
spruch autf die Linderung seiner Schmerzen:; ber 1St nıcht Herr über Leben und Tod Selbst
derjen1ge, der sıch iın seiınem Gewı1issen nıcht (sott gebunden hält, wırd zugeben, da dıe
Verfügung über das eigene Leben 1n Wıderspruch eiıner Wertordnung steht, dıe auf der
unbedingten Achtung VOT dem Leben gründet“(12).

Fınerseılts steht keinem Menschen Z über Wert un: Unwert eines Lebens
entscheıden auch nıcht ber das eigene Leben 16,25) Andererseıts 1St das Selbst-
bestimmungsrecht achten, das 1n diesen Fällen ZW ar keine aktıve Sterbehilfe,
doch das Unterlassen medizınıscher Mafßnahmen ordern Al Die Deutsche Bı-
schofskonferenz urteılt 1n ıhrer Erklärung ADas Lebensrecht des Menschen un! die
Futhanasıe“ (1975) allgemein bezüglıch eıner künstliıchen Lebensverlängerung:
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„Solange die Aussıcht besteht, da auf diese Weise der Schwerkranke wıedergesunden
kann, werden WIr alle derartıgen Mittel einsetzen mussen, und 1St Autgabe des Soz1al-
Staates, dafür SOTSCHIL, da{ß uch kostspielige Apparaturen und aufwendıge Medikamente
für alle, die ihrer bedürfen, DA Verfügung stehen. Anders legt der Fall, WE jede Hoffnung
auf Besserung ausgeschlossen 1St und die Anwendung besonderer medizinischer Techniken
ein vielleicht qualvolles Sterben Rag küunstlich verlängern wüuürde“

Ahnlich aufßert sıch die Evangelische Kirche Deutschlands ın eıner Kundgebung
der eunten Synode (2002) Z Schwerpunktthema „ Was 1St der Mensch? »

nıg nıedriger als (SOFENRS ZAT Verzicht aut medizıinısche Mafßnahmen: „ Vorausset-
ZUNg hierfür 1STt SLETS, da die Sıtuation des artens auf den 'Tod vewahrt bleibt un!
nıcht durch das eigenmächtige Vertfügen ber den Todeszeitpunkt ErSe{IZt wırd  CC
39) Grundsätzlich ann un darf eıne Therapıe abgebrochen werden, W E1 keıne
Aussıcht auf Besserung esteht un lediglich der Todeszeitpunkt hinausgezögert
wird.

Aussichtslose Prognose un begonnener Sterbeprozelß gelten AaUS kırchlicher Sıcht
als Voraussetzung Hür passıve Sterbehilfe, W 4S prinzıpiell dem Ansınnen der Enquete-
kommıssıon entspricht, doch 1St die tatsächliche Krankheitssituation WI1e€e bereıts
dargestellt oft uneindeutig, dıe Abgrenzung zwıschen ungünstıger un yünstıger
Prognose ebenso unklar W1e die Bestimmung, WAann der eigentliche Sterbeprozelß
eintriıtt. Letztlich stellt sıch wıederum das nıcht eindeut1g klärende Deftini-
tionsproblem, ab welchem Krankheitsstadıum passıve Sterbehilfe zulässıg se1ın sollte.
Keıne Begritffsbestimmung 1St in der Lage, jeden individuellen Krankheitsprozelfß
umfassen, ebensowen1g W1€e der Patıent dies 1ın eıner Wıllenserklärung ann. Leid 1St
nıemals VA®)}  — außen meßbar, nıe objektiv, sondern eINZ1g subjektiv beurteilbar.

Christliche FEthik ordert nıcht, Leben un allen Umständen verlängern oder
sämtlıche medizinıschen Möglichkeiten auszuschöpften. Nımmt allerdings die Ten-
denz Z passıve Sterbehilte eintach auszuweıten, trıtt diese nıcht 1LL1UTI 1n die ähe

aktıver Euthanasıe, sondern bildet sıch durch die leise Verschiebung der (Sren-
ZCGH ein Problem heraus, WwW1e€e Josef Römelt bezüglıch aktiver Futhanasıe thematı-
sıert, WEeNn „dıe aktıve Sterbehilte AaUus dem unmıttelbaren Zusammenhang m1t dem
erleichterten Sterbeprozeliß heraustrıtt (nach juristischer Definıition 1St UTr hıer ıhr
eigentlicher Ort) un: ZUL therapeutischen Option be1 allen möglichen schweren
Lasten durch physıische un psychische Leiden innerhal un:! außerhalb des eıgent-
lıchen Sterbeprozesses mutlert. [ )a dıe Prognose des kommenden Todes aum e1IN-
deutig möglıch ISt, da sıch Schmerz 1L1UT schwer ın objektiven Parametern ertassen
läßt, kann die Legalisıerung der aktıven Sterbehilte eiınem unspezifischen The-
rapeutikum geraten, das sıch den unberechenbaren Stımmungen subjektiver
Selbsteinschätzung VO  H Patıenten, Ja schlimmer och gesellschaftlicher Irends VO

Vorstellungen über ein lebenswertes un nıcht mehr lebenswertes Leben au$s-

liefert.‘“ 18 Hıer wiırd e1in Problem geschildert, das autf Grund medizinıscher un
technischer Möglıchkeıiten zunehmend 1n den Vordergrund treten wiırd.
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Stellvertretung durch Vorsorgebevollmächtigte
Theoretisch W1€e praktisch 1mM Angesicht leidender Menschen scheıint eın allgemein-
vuültiges Urteil Zzur Reichweite VO Patientenverfügungen unrealıstisch. Das Leben
1St nıemals plan- oder machbar auch nıcht das Ende des Lebens. Letztlich ann
1Ur ıne indıvıduelle Eınzelentscheidung konkret un ANSCMECSSCH seIN. Eın vorab
geaußerter Patıentenwille annn nıemals jede mögliche zukünftige Sıtuation
tfassen: Patientenverfügungen sınd keine Versicherung für alle Fälle Vorabh geäußer-
ter Wılle un: taktiısches Wohl des Patıenten können mıtunter auseinandertreten.
Reıines Vertragshandeln dem Patientenwillen vemäaißs ann dem Wohl des Patıenten
1n der konkreten Sıtuation zuweılen gerade nıcht entsprechen besonders 1ın CHNCH
Fällen, dıe die Enquetekommission ausschließen möchte. Gerade Fälle VO

demenzkranken Personen können zeıgen, da{fß diese selbst 1m fortgeschrittenen
Krankheıitsprozeliß subjektiv als zufrieden un: glücklich wahrgenommen werden,
der vorab geaußerte Wılle eın Weiterleben 1m entsprechenden Krankheitsstadium
jedoch ogrundsätzlıch ablehnt ohne Berücksichtigung des aktuellen Befindens der
Person.

Letztlich kann un: MUu iındıyıduell un: persönlıch entschıeden werden
(Eınzelfallgerechtigkeit). Um ÄI‘ ”zten solche indıyıduellen Entscheidungen 1mM Sınn
des Patıenten ermöglichen, 1St empfehlenswert, Patientenverfügungen ınhalt-
ıch konkret als möglıch mi1t eigenen Worten tormulieren un! VOT allem
persönlıche Wertvorstellungen zugrundezulegen. Besonders aut Grund UMNSC-
nügender Voraussehbarkeit bestimmter Krankheitsbilder un: Leıden, zukünftiger
Behandlungsmöglichkeiten un! der Überforderung durch tfachspezifische medi-
zıinısche Terminologie 1St ratsam, da{fß Patientenverfügungen AaUuUs eiınem intensıven
Vorbereitungsprozeiß erwachsen und VO der Kommunikatıion mi1t ÄI’ZT‚CI'I und
Bevollmächtigten Ssind.

Wiıchtiger och als Verfügungen über medizinısche Ma{fßnahmen tretffen CI -

scheint C5S, Vertrauenspersonen als Vorsorgebevollmächtigte einzusetzen, die die
eıgenen Wertvorstellungen, Ängste un Erwartungen kennen, vertrfeten un! mıt
Rechtsmacht durchsetzen können. Die SOgENANNLE Vorsorgevollmacht ermöglıcht
CD; Stellvertreter in Gesundheıitstragen bestimmen, die anders als Vorabverfügun-
SCmIHl Zze1lt- und sıtuationsnah urteiılen un! den Wıllen des Patıenten 1n der konkreten
Sıtuation auslegen können. ach deutschem Recht haben 1Ur Eltern gegenüber
ıhren miınderJjährigen Kındern eın umtassendes dorge- un Entscheidungsrecht.
Deshalb sollten ZUrTr Vertretung 1ın Gesundheıitsfragen Vertrauensp ersonen bestimmt
werden, die ber Ma{fßnahmen W1e€ Untersuchungen un! Heilbehandlungen, ber
Unterbringung 1m Heım un Ühnliches entscheiden können, VOTLT allem 1aber Wıllen
UN Wohl des Patıenten VErTLEeLGN können. Diese 1n Gesundheıitsfragen befugte Per-
OIl sınd VOT schwierige Aufgaben gestellt, sollten deshalb sorgfältig ausgewählt
se1ın un: sıch dem an S1e herangetragenen Anspruch bewulfit un: reflektiert stellen.
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Vorsorgebevollmächtigte handeln nıcht zeıtversetzt, sondern 1n der konkreten
un: aktuellen Sıtuation. Ihnen 1sSt eıne umftassende Verständigung mı1t Ärzten, Pfle-
SCIN un Angehörıigen un Berücksichtigung des mitgeteilten Patientenwillens als
Basıs für eine ditferenzierte Entscheidung möglıch. Dadurch können S1Ee nıcht 1L1UT

die Interessen des Patıenten bestmögliıch VELTLELCHN; sondern ann auch dem
Wunsch nach eiınem bereıts erwähnten Koordinationsmodell Genüge
werden, das Arzte nıcht reinen Vertragspartnern degradıert, sondern deren Fur-
sorgepflicht entspricht. 7wischen Arzt un Patıent b7zw. dessen Vertretern MUu
eıne orm der Kommunikatıon gefunden werden, die der medizinısch-fachlichen
Verantwortung ebenso W1e€e Wıllen un Wohl des Patıenten entgegenkommt. iıne
ewußte Auseinandersetzung mıiıt der konkreten Sıtuation 1st unerläfßlich. Dabe1 1St
häufıg nıcht sehr „Sterbehilfe“ als „Sterbebegleitung“, e1in Mıtgehen un:! Mıiıt-
tragen des Leides gefordert. Begleitung 1mM Sterben verlangt eiıne ewußfßlte FEntschei-
dung un Gestaltung 1n Glauben un Liebe un steht immer un der pannung
7zwıischen Leben schützen un Sterben nıcht unnöt1ig verhindern.

Patientenverfügungen sollten nıcht als alleinıges Miıttel der Leidensbegrenzung
un: Sterbehilte vorgestellt werden. Aufklärung 1St nötıg, die Ängste nımmt un
Möglıchkeiten der Sterbebegleitung, der Palliatiıyvmedizin un Hospizdienste auf-
ze1gt. Häufig verblafßt der Wunsch sterben, WE Würde un: Lebensqualität
vewährleıistet sind, WEeEeNN Menschen sıch psychisch, so7z1a] un: spirıtuell begleitet
tühlen. Gleiches sallı für eıne entsprechende pallıatıve Versorgung m1t Schmerzlin-
derung 1ın physischer WwW1e psychischer Hiınsıcht, W1€ Miıtarbeıiter der Hospizdıienste
ımmer wieder teststellen können. Leider besteht hıer 1n Deutschland och immer
Handlungsbedarf (32); der übersehen werden droht, WCI111 Patientenverfügun-
gCH als das „Heıilmittel“ Leid Ende des Lebens hochstilisiert werden. Die
Gefahr, da{ß aktıve W1€ passıve Sterbehilte pallıatıve Alternatıven verdrängt, 1st VOT

dem Hintergrund der Überalterung der Gesellschaft un dem Finanzmangel 1m
Gesundheıitswesen nıcht verleugnen.

I)Den 'Tod bestehen 1mM Glauben

Im Konflikt 7zwischen Gesetzesentwurt un Enquetekommıissıon 1St Er juristisch
ohl 1LLUT schwer bewerkstelligen, eiınerseılts den vorab geaäußerten Patientenwil-
len rechtlich stärken, andererseıts das 1mM Grundgesetz zugesicherte Selbst-
bestimmungsrecht auft bestimmte Sıtuationen beschränken wollen, VOI allem da
be1 einwilligungsfähigen Menschen keinerle1 Behandlung gegen deren Wıillen zuläs-
s1g ist!?. Dennoch darf der Unterschied 7zwıischen unmıiıttelbarem Sterbevorgang
un! Krankheitsbildern W1€e Wachkoma un Demenzerkrankungen nıcht eingeebnet
werden. Es 1St der Enquetekommıissıon pOSItIV anzurechnen, hier die ugen
öffnen für dıe Notwendigkeıit ditferenzierter Entscheidungen auch bezüglich der
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Meıinungsbildung 1ın der Bevölkerung. Komapatıenten un: Demenzkranke eLwa
dürfen nıcht miıt Menschen 1mM unmıttelbaren Sterbeprozeiß gleichgesetzt un ıhr
Leben nıemals als nıcht lebenswert abgeurteıilt werden. Dies Lun, steht keinem
Menschen Darüber hinaus MU: sıch jeder Mensch der rage stellen, inwıeweılt
GE das Recht besitzt, ber se1n Leben un Sterben, ber lebenswert oder lebensun-
wert entscheıiden, Inwıeweılt „meın Wılle geschehe“

Es gyeht nıcht EBBa Sterben 1n Würde, sondern auch Leben in Würde 1n
Gesundheıt W1e€e ın Krankheiıt. Der Antagonısmus 7zwischen Lebensbejahung un!
Anerkennung der Endlichkeit des Lebens, zwıischen Groöfße un Grenze des
Menschseıins nımmt dessen TIranszendenz 1n den Blick un: verwelst den Menschen
auf seıne Abhängigkeıt VON und Bezogenheit auf (50Ott „Religiöse Sınndeutung des
Lebens un: des Todes HG helfen, das rechte Ma{ß zwıischen Wertschätzung des
Lebens, Sınndeutung V Le1id un Annahme des Todes tinden“ 20 un: VOT

talschen Vorstellungen unbegrenzter Selbstbestuimmungswünsche oder technıschen
Gröfßenphantasıen schützen:

„Auch der selbstgewählte 'Tod 1St schrecklich. Und dort, sıch mıt dem Hero1smus
umgıbt, durch die freie W.ahl 1ne letzte Stiärke und Überlegenheit demonstrıeren, hınter-
|ä{St WIE den Beigeschmack einsamer Vergeblichkeıit. Diese nıcht VO einer

Form der Auseinandersetzung mıt dem ]Koyat- sondern erscheıint her als eiıne Spielart
seiner Verdrängung, die Weigerung, der ast des Sterbenmüssens überhaupt noch bewulfit 1Ns
Gesıicht sehen: Man möchte rasch und nıcht wahrnehmbar sterben!“ 2!

Es lıegt nıcht 1n der Macht des Menschen, ber seınen Tod bestiımmen, doch
1St aA7ıı gerufen, se1ın Sterben 1ın Glaube un: Hoffnung bestehen.
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